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Heiratsbeihilfe: Jetzt nicht mehr steuerfrei

M
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Steuerliche  
Neuregelungen 2006

Mit dem „Gesetz zum Einstieg in ein steuerliches Sofortprogramm“ sind bereits 

die ersten Steuergesetze der Großen Koalition zum 1.1.2006 in Kraft getreten.

Ein „Sofortprogramm“ 

ließ schon kaum etwas 

Gutes erwarten. Und 

der Verdacht war berechtigt. 

Gestrichen wurde mit Jahres-

beginn die Steuerfreiheit von 

Übergangsgeldern und Heirats- 

oder Geburtsbeihilfen und der 

Freibetrag für Abfindungen 

bei Verlust des Arbeitsplatzes. 

Allerdings sind die Freibeträge 

für Abfindungen weiterhin zu 

gewähren, wenn der Anspruch 

auf Abfindungszahlung vor 

dem 1.1.2006 entstanden ist. 

Das ist etwa der Fall, wenn der 

Abfindungsvertrag vor diesem 

Zeitpunkt unterschrieben wur-

de oder eine Gerichtsentschei-

dung oder Klage zu diesem 

Zeitpunkt vorlag. In allen Fäl-

len muss aber die Abfindung 

bis spätestens 31.12.2007 aus-

gezahlt werden.

Mietwohngrundstücke 
nur linear abschreiben

Für Mietwohngrundstücke 

wurde die degressive Abschrei-

bung ab dem Veranlagungszeit-

raum 2006 abgeschafft. Damit 

können Mietwohngrundstücke, 

für die nach dem  31.12.2005 

der Bauantrag gestellt oder 

der notarielle Kaufvertrag ab-

geschlossen wurde, nur noch 

linear mit 2 % abgeschrieben 

werden. Die Rendite für Miet-

wohngrundstücke wird da-

durch reduziert. Bei Altfällen 

wird hingegen die degressive 

Abschreibung weitergeführt.

Außerdem wurde der Sonder-

ausgabenabzug für nach dem 

31.12.2005 gezahlte Steuerbe-

ratungsgebühren teilweise ge-

strichen. Gebührenteile, die auf 

das Ausfüllen des Mantelbogens 

oder der „Anlage Kind“ entfal-

len, sind künftig nicht mehr ab-

setzbar. Gemischte Kosten, wie 

etwa Fahrtkosten oder Steuer-

fachliteratur sind im Schätzver-

fahren aufzuteilen. Nicht betrof-

fen von der Neuregelung sind 

die als Betriebsausgaben oder 

Werbungskosten abziehbaren 
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Mittlerweile beginnt sich das 
Regierungsprogramm der 
neuen Regierung zur Sanie-
rung des Staatshaushaltes 
abzuzeichnen. Einige Neu-
erungen sind ja bereits mit 
Anfang des Jahres in Kraft 
getreten. Etwa der Wegfall 
der Steuerfreiheit von Ab-
findungen, Übergangsgel-
dern, Heirats- und Geburts-
beihilfen oder teilweise des 
Sonderausgabenabzuges 
für Steuerberatungskosten. 
Auch die Besteuerung von 
Firmenwagen soll neu ge-
regelt werden. Noch gilt es 
abzuwarten, wie groß 2006 
der Spielraum für optimale 
Steuerplanung sein wird. 
Wir werden Ihnen dabei je-
denfalls mit Rat und Tat zur 
Seite stehen.
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Gebühren für Buchhal-

tungs- und Abschlussarbeiten 

und Steuererklärungen für 

betriebliche Steuern wie Um-

satz- und Gewerbesteuer. 

Auch Gebühren für Teile der 

Steuererklärung, die mit der 

Ermittlung der Einkünfte in 

Zusammenhang stehen, wie 

etwa die Ermittlung des Ka-

pitalvermögens oder der Ver-

mietungseinkünfte, sind nicht 

betroffen.

Steuerstundungsmodelle 
erheblich eingeschränkt

Für sogenannte Steuerstun-

dungsmodelle wie etwa Medi-

enfonds, Schiffsbeteiligungen 

oder Leasingfonds wurde die 

Verlustverrechnung erheblich 

eingeschränkt. Bislang konn-

ten hier die vor allem in der 

Anfangsphase anfallenden 

Verluste mit anderen Einkünf-

ten verrechnet werden. Jetzt 

können Verluste aus diesen 

Modellen nur noch mit später 

anfallenden Gewinnen dersel-

ben Einkunftsart verrechnet 

werden. Stichtag für die Ände-

rung ist bereits der 10.11.2005, 

wenn der Steuerbürger nach 

diesem Zeitpunkt dem Steuer-

stundungsmodell beigetreten 

ist oder danach mit dem Au-

ßenvertrieb begonnen wurde. 

Ende der Eigenheimzulage
Von dem Gesetz zur Ab-

schaffung der Eigenheim-

zulage vom 22.12.2005 ist 

eine schon lange diskutierte 

Förderung betroffen. Die Ei-

genheimzulage wurde für 

Neufälle ab 1.1.2006 abge-

schafft. Im selben Zug wur-

de damit auch die Förderung 

eines Folgeobjekts gestrichen. 

Anspruchsberechtigte, denen 

bereits die Eigenheimzulage 

gezahlt wurde, erhalten diese 

jedoch weiterhin bis zum Ende 

des Förderzeitraums. 

Erweitertes System für Sozialabgaben
Kleinere Betriebe waren bisher zwangsweise an einem Umlagesystem der Krankenkassen beteiligt. Sie 

erhielten so einen Teil der Aufwendungen erstattet, die sie wegen Krankheit oder Mutterschaft eines 

Arbeitnehmers zu leisten hatten. Dieses System wurde zum 1.1.2006 wesentlich erweitert.

Das Umlagesystem für 

Mutterschaftsgeld 

wurde verpflichtend 

auf alle Betriebe ausgeweitet 

und gilt damit für alle Firmen 

unabhängig von der Anzahl 

ihrer Mitarbeiter. Die Höhe der 

Umlagesätze ist aber bei den 

Krankenkassen unterschiedlich 

geregelt. Einige Sätze sind bei-

spielhaft in der rechten Spalte  

der Tabelle angeführt. Das Ge-

halt wird wie im alten System zu 

100 % erstattet. Die Neurege-

lung geht auf eine Entscheidung 

des Bundesverfassungsgerichts 

zurück, das die Beschränkung 

der Mutterschaftsumlage auf 

kleine Betriebe als für Frauen 

diskriminierend anprangerte. 

Für große Betriebe bestünde 

zudem die Gefahr, wegen der 

Zahlungspflicht für werdende 

Mütter Frauen bei Einstellun-

gen zu benachteiligen.

Lohnfortzahlungsgesetz 
geändert

Auch das Lohnfortzahlungs-

gesetz wurde geändert. Die 

Neuregelung gilt für Betriebe 

mit bis zu 30 Arbeitnehmern 

(bisher je nach Kasse 20 bis 

30 Beschäftigte). Neben den 

Arbeitern wurden jetzt auch 

Angestellte einbezogen, da 

die Unterscheidung zwischen 

beiden Gruppen ohnehin kaum 

mehr möglich ist. Dabei kann 

der Arbeitgeber unter ver-

schiedenen Systemen wählen. 

Will er etwa bei der AOK die 

Standarderstattung von 70 % 

der Aufwendungen, so kostet 

ihn das 2,3 % des Bruttolohns. 

Wünscht er einen höheren oder 

niedrigeren Satz und damit eine 

Mutterschaftsgeld: Umlagesystem für alle Betriebe
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höhere oder niedrigere Erstat-

tung, ist das der Kasse mitzutei-

len. Zur Optimierung empfiehlt 

sich eine Vergleichsberechnung. 

Wir sind Ihnen dabei gerne be-

hilflich.

Alte Regelung
Die alte Regelung ver-

pflichtete kleine Betriebe am 

Umlagesystem für die Lohn-

fortzahlung im Krankheitsfall 

teilzunehmen. Die Arbeitge-

ber hatten eine Umlage U1 in 

Höhe von 1,3 % bis 3 % der 

Lohnsumme zu entrichten. 

Dafür erhielten sie von der 

Krankenkasse eine Erstattung 

von 50 % – 80 % der Entgelt-

fortzahlung im Krankheitsfall. 

Das galt aber nur für Arbeiter, 

nicht für Angestellte. Darüber 

hinaus nahmen alle Firmen mit 

bis zu 30 Mitarbeitern am Um-

lagesystem nach dem Mutter-

schutzgesetz teil. Hierfür war 

eine Umlage U2 in Höhe von 

0,2 % zu entrichten, damit die 

Krankenkasse den Zuschuss 

zum Mutterschaftsgeld für 

die Zeit von 6 Wochen vor bis 

8 Wochen nach der Geburt 

eines Kindes übernahm. Kosten des Arbeitgebers in Prozent des Bruttolohnes

 Prämie Lohnfortzahlung 

 50 % 60 % 65 % 70 % 80 %  100 %

AOK  1,9  2,3 2,5 0,20

DAK 1,1 1,5  1,8 3,3 0,27

Barmer 1,1  1,6   0,27

BKK 1,3 1,6   3 0,33
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Neue Anforderungen an Rechnungen
Die Umsatzsteuer entwickelt sich immer mehr zur Steuerfalle. Die neuerlich erweiterten Anforderungen 

beim Erstellen einer Rechnung müssen deshalb unbedingt eingehalten werden.

Wiederholte Ansparabschreibung
Eine Ansparabschreibung ist gewinnerhöhend aufzulösen, wenn es nicht zur geplanten Investition kommt. 

Das lässt sich aber durch eine neuerliche Ansparabschreibung neutralisieren.

Künftig ist es erforder-

lich, neben der Menge 

sowie der handelsüb-

lichen Bezeichnung einer Lie-

ferung in der Rechnung auch 

den Zeitpunkt dieser Lieferung 

anzugeben. Auch bei sonstigen 

Leistungen ist neben der Art 

und dem Umfang der sonsti-

gen Leistung der Zeitpunkt der 

Leistung anzuführen. Dies gilt 

auch dann, wenn das Ausstel-

lungsdatum der Rechnung mit 

dem Zeitpunkt der Lieferung 

oder sonstigen Leistung über-

einstimmt. Dabei kann aber im-

merhin der Kalendermonat als 

Zeitpunkt genannt werden.

Lieferschein gilt als  
Nachweis

Für alle Fälle, in denen der 

Kunde einen Lieferschein er-

hält, kann das Leistungsdatum 

auch auf dem Lieferschein an-

gegeben werden. Dieser Liefer-

schein gilt dann als Nachweis. 

Bei Angabe des Lieferscheinda-

tums auf der Rechnung muss 

dann zusätzlich ein Hinweis 

gemacht werden, dass das 

Lieferscheindatum dem Leis-

tungsdatum entspricht. Die 

Vorschriften gelten auch in al-

len Fällen der Barzahlung. Das 

Ausstellungsdatum der Rech-

nung verbunden mit einem 

Hinweis, die Barzahlung ent-

spreche dem Leistungsdatum, 

reicht nicht aus. Die gesonderte 

Angabe des Zeitpunktes eines 

vor Ausführung der Leistung 

vereinnahmten Entgelts oder 

Teilentgelts ist nur dann erfor-

derlich, wenn dieser Zeitpunkt 

feststeht und nicht mit dem 

Rechnungsdatum identisch ist.

Bei Rechnungen über E 100 

müssen somit folgende Anga-

ben zwingend enthalten sein:

1. der vollständige Name  

und die vollständige An-

schrift des leistenden Unter-

nehmers und des Leistungs-

empfängers,

2. die dem leistenden Unter-

nehmer vom Finanzamt erteil-

te Steuernummer oder die ihm 

vom Bundesamt für Finanzen 

erteilte Umsatzsteuer-Identi-

fikationsnummer,

3. das Ausstellungsdatum,

4. eine fortlaufende Num-

mer mit einer oder mehreren 

Zahlenreihen, die zur Identi-

fizierung der Rechnung vom 

Rechnungsaussteller einmalig 

vergeben wird (Rechnungs-

nummer),

5. die Menge und die Art (han-

delsübliche Bezeichnung) der 

gelieferten Gegenstände oder 

der Umfang und die Art der 

sonstigen Leistung,

6. der Zeitpunkt der Liefe-

rung oder sonstigen Leis-

tung oder der Vereinnahmung 

des Entgelts oder eines Teils des 

Entgelts, sofern dieser Zeit-

punkt feststeht und nicht mit 

dem Ausstellungsdatum der 

Rechnung identisch ist,

7. das nach Steuersätzen und 

einzelnen Steuerbefreiungen 

aufgeschlüsselte Entgelt für 

die Lieferung oder sonstige 

Leistung sowie jede im Voraus 

vereinbarte Minderung des Ent-

gelts, sofern sie nicht bereits im 

Entgelt berücksichtigt ist und

8. der anzuwendende Steuer-

satz sowie der auf das Entgelt 

entfallende Steuerbetrag oder 

im Fall einer Steuerbefreiung ein 

Hinweis darauf, dass für die Lie-

ferung oder sonstige Leistung 

eine Steuerbefreiung gilt.

Achten Sie auf diese Anforde-

rungen, da sonst kein Vorsteu-

erabzug möglich ist. 

Rechnungen: Aufpassen!
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Netto ergibt sich dann 

allenfalls eine Ge- 

winnerhöhung in 

Höhe des Zinszuschlags von 

6 % pro Jahr. Das Finanzgericht 

Köln hat sogar die Bildung einer 

wiederholten Ansparabschrei-

bung für dasselbe Wirtschafts-

gut ohne tatsächliche Investition 

in einer aktuellen Entscheidung 

ausdrücklich gebilligt. Auch die 

fehlende Benennung des Inves-

titionszeitpunkts ist für das Fi-

nanzgericht kein Grund, die Bil-

dung einer Ansparabschreibung 

zu versagen. Weder aus dem 

Gesetz noch aus der Rechtspre-

chung des Bundesfinanzhofes 

ergebe sich, dass der genaue In-

vestitionszeitpunkt nach Monat, 

Quartal oder Jahr anzugeben 

sei. Das Gericht lehnt also auch 

die Auffassung der Finanzver-

waltung ab, die verlangt, dass 

das Wirtschaftsjahr zu benen-

nen ist, in dem die Investition 

voraussichtlich getätigt werden 

wird.

Empfehlung
Wenn es bisher nicht zu der 

geplanten Investition gekom-

men ist, die Investitionsabsicht 

aber nach wie vor besteht, kann 

für dasselbe Wirtschaftsgut eine 

neue Ansparabschreibung gebil-

det werden. Es sollten in diesem 

Fall Informationen über die ak-

tuellen Preise eingeholt werden, 

damit bei gestiegenen Preisen 

eine höhere Ansparabschrei-

bung als bisher gebildet werden 

kann oder bei gesunkenen Prei-

sen eine niedrigere Ansparab-

schreibung ausgewiesen wird.

Wenn das Finanzamt eine 

Ansparabschreibung strei-

chen will, weil kein genauer 

Investitionszeitpunkt angege-

ben wurde oder für dasselbe 

Wirtschaftsgut wiederholt 

eine Ansparabschreibung 

gebildet wurde, ohne es tat-

sächlich anzuschaffen, kön-

nen wir dagegen Einspruch 

einlegen und Ruhen des Ver-

fahrens beantragen. 
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Limited als Alternative zur GmbH?
Die „Limited" ist die britische Variante der deutschen GmbH. In Anzeigen wird viel vom Siegeszug dieses 

innovativen und unbürokratischen Firmenmodells gesprochen. Die Sache hat aber auch Haken.

Neue Firmenwagenbesteuerung?
Um Ärger mit dem Betriebsprüfer vorzubeugen, empfiehlt es sich künftig, ein Fahrtenbuch zu führen.  

Nur so können Sie sicher beweisen, dass Ihr Pkw zu über 50 % betrieblich genutzt wird, falls die 

Neuregelung der Firmenwagenbesteuerung wirklich kommt.

Im Gegensatz zur deutschen 

GmbH benötigt man zur 

Gründung einer Limited nur 

ein englisches Pfund. Ein Notar 

ist ebenfalls nicht notwendig. 

Die Gründungskosten sind mit 

rund E 250 nur ein Zehntel der-

jenigen einer GmbH. Und die 

Eintragung kann in 5 bis 7 Ta-

gen erfolgen – also wesentlich 

schneller als bei der deutschen 

Schwester, für die zwischen 3 

und 12 Wochen notwendig 

sind.

Haftung nach deutschem 
und englischem Recht

Die Haftung einer Limited 

richtet sich nach deutschem 

und englischem Recht. Der 

Geschäftsführer einer allein 

in Deutschland tätigen Ltd. 

unterliegt dabei den deut-

schen Vorschriften. So haftet 

er etwa für unerlaubte Hand-

lungen und bei Insolvenz-

verschleppung. Zusätzlich 

unterliegt er aber auch dem 

englischen Recht, so etwa bei 

betrügerischen Handlungen 

und für „wrongful trading“, 

also falsches Handeln. Dies 

liegt etwa vor, wenn der Ge-

schäftsführer in Krisenzeiten 

nicht alles unternommen hat, 

um den Schaden für die Gläu-

biger so gering wie möglich zu 

halten. Daraus wird abgeleitet, 

dass Gläubiger mehr Rechte 

als nach deutschem Recht ha-

ben. Bei internen Streitigkeiten 

zwischen Gesellschaftern kann 

mangels anderweitiger Rege-

lungen nur in England geklagt 

werden. Außerdem gelten bei 

der englischen Ltd. strengere 

Offenlegungspflichten als in 

Deutschland. Bei Verstößen 

kann die britische Staatsauf-

sicht sogar auf eine gerichtliche 

Auflösung der Gesellschaft 

hinwirken – in Deutschland 

wäre das undenkbar. 

Doppelte Bilanzierung
Die Bilanzierung muss 

doppelt erfolgen – nach deut-

schem und nach englischem 

Recht. Die Steuerbelastung 

der Gesellschaft ist bei reiner 

Tätigkeit im Inland nahezu 

identisch mit der einer deut-

schen GmbH.  

Für den Gesellschafter 

selbst kann die Ltd. einen er-

heblichen Nachteil für seine 

private Steuerbelastung ha-

ben. Bekommt er nämlich bei 

Insolvenz ein Darlehen an die 

Firma nicht zurück, so kann 

der GmbH-Gesellschafter die-

sen Verlust steuerlich geltend 

machen, Gesellschafter der 

Ltd. dagegen nicht. 

2006 sollen Firmen-

wagen steuerlich nur 

noch dann weiterhin 

begünstigt werden, wenn sie 

zu mehr als 50 % betrieblich 

genutzt werden. Das plant die 

Bundesregierung. Wird diese 

50 %-Grenze nicht überschrit-

ten, ist der zu versteuernde Pri-

vatanteil mit dem tatsächlichen 

Wert anzusetzen. 

Nutzen Sie Ihren Pkw etwa 

nur zu 30 % betrieblich, was 

Sie auch nachweisen müssen, 

so können Sie nur noch 30 % 

der gesamten Kfz-Kosten be-

trieblich absetzen. Sollte der Be-

triebsprüfer der Meinung sein, 

die betriebliche Nutzung Ihres 

Firmenwagens liege nicht über 

50 %, so wäre es Ihre Pflicht, 

ihn handfest zu widerlegen. 

Die sicherste Empfehlung dazu 

lautet: Führen Sie ein Fahrten-

buch!

Neuregelung träfe  
Selbständige und  
Gewerbetreibende

Laut Aussagen der Staats-

sekretärin im Bundesfinanz-

ministerium würden sich 

keine Änderungen für jene 

Firmenwagen ergeben, die 

Sie Ihren Mitarbeitern über-

lassen: „Wenn ein Arbeitge-

ber einem Arbeitnehmer ein 

Dienstfahrzeug überlässt, ist 

dies immer allein betrieblich 

veranlasst.“ Damit träfe die 

Neuregelung Selbständige 

und Gewerbetreibende. Eine 

solche Verschärfung der Fir-

menwagenbesteuerung wür-

de damit besonders zu einer 

zusätzlichen Belastung von 

Handwerkern, Handelsver-

tretern und Freiberuflern füh-

ren. Vor allem bei kleineren 

Familienunternehmen, bei 

denen die betriebliche Nut-

zung der Fahrzeuge in vielen 

Fällen unter 50 % liegt. Für 

Unternehmer, die Fahrzeuge 

zu über 50 % betrieblich nut-

zen, würden stattdessen die 

Bürokratielasten aufgrund 

der geforderten Nachweis-

pflichten zunehmen. 

Firmenwagen: Besteuerung bald verschärft?
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